
Kurzarbeit

Agentur für Arbeit Dortmund

Mai 2020 (vorläufig) und Vormonate, Datenstand 27.05.2020
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( § 111 SGB III )
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Transfer-Kug

( § 111 SGB III )

1 2 3 4 5 6

Mai 2020 (vorläufige Daten; Zeitraum 01. bis 27.05.2020)

333 AA Dortmund 415                              415                           - 3.790                           3.790                        -

05913 Dortmund, Stadt 415                              415                           - 3.790                           3.790                        -

April 2020 (endgültige Daten; Zeitraum 01. bis 30.04.2020)

333 AA Dortmund 3.907                           3.907                        - 47.448                         47.448                      -

05913 Dortmund, Stadt 3.907                           3.907                        - 47.448                         47.448                      -

März 2020 (endgültige Daten; Zeitraum 01. bis 31.03.2020)

333 AA Dortmund 894                              894                           - 16.045                         16.045                      -

05913 Dortmund, Stadt 894                              894                           - 16.045                         16.045                      -

Erstellungsdatum: 03.06.2020, Statistik-Service West © Statistik der Bundesagentur für Arbeit

*) Aus Gründen des Datenschutzes und der statistischen Geheimhaltung werden die Zahlenwerte  1 oder 2  und Daten, aus denen rechnerisch auf einen solchen Zahlenwert geschlossen werden 

kann, anonymisiert.

Anzeigen zur Kurzarbeit und Anzahl Personen nach Anspruchsgrundlage

Agentur für Arbeit

und

zugehörige Kreise

geprüfte Anzeigen über Kurzarbeit in den Anzeigen genannte Personenzahl

Insgesamt

dav.

Insgesamt

dav.

Betriebe müssen vor Beginn von Kurzarbeit eine schriftliche Anzeige bei der zuständigen Agentur für Arbeit (Betriebssitz) erstatten; dies hat spätestens bis zum Ende des

Monats zu erfolgen, für den erstmalig Leistungen bezogen werden sollen. Die Statistik über angezeigte Kurzarbeit berichtet über elektronisch erfasste und geprüfte Anzeigen

von Kurzarbeit sowie die in den Anzeigen enthaltene Anzahl der Beschäftigten, welche voraussichtlich von einem Arbeitsausfall betroffen sind. 

Im März 2020 ist aufgrund erhöhtem Aufkommens an Anzeigen über Kurzarbeit („Corona-Krise“) die Erfassung in den IT-Systemen häufig erst mit zeitlichem Verzug erfolgt.

Die Zuordnung in der Statistik erfolgt zum Erfassungsmonat, so dass sich die Nacherfassungen erst in den Folgemonaten in den statistischen Ergebnissen ausgewiesen

werden.

Die regionale und wirtschaftsfachliche Zuordnung der Daten in der Statistik über Kurzarbeit enthält Unschärfen, die sich umso stärker auswirken können, je differenzierter

(regional und wirtschaftsfachlich) die Auswertungen sind. Das liegt daran, dass die Anzeige und Abrechnung von Kurzarbeit je nach betrieblicher Organisationsstruktur auch

regional übergreifend (d. h. für mehrere Unternehmensstandorte) vorgenommen werden kann. Zudem kann die anzeigende bzw. abrechnende Stelle eine abweichende

wirtschaftsfachliche Zuordnung haben.


